ETL | Steuerberatung

TIPPS & WISSENSWERTES

Liebe Leserin, lieber Leser!

kaum sind die letzten Kekse vernascht und die Weihnachtsdeko verstaut, zieht der Alltag wieder ein,
und das bedeutet: Uberblick gewinnen, Unterlagen sortieren und hoffentlich tiberaus gut vorbereitet
ins neue Jahr starten. Denn auch 2026 bringt wieder einige steuerliche Neuerungen mit sich - fur
Unternehmer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermal3en.

Wo sich im Dezember noch vieles in der politischen Abstimmung befand, liegen nun die
entscheidenden Regelungen vor oder befinden sich kurz vor der Umsetzung. Héchste Zeit also,
einmal genau hinzuschauen: Welche Anderungen greifen wirklich schon ab Januar? Wo bietet der
Gesetzgeber neue Chancen? Und an welchen Stellen missen bestehende Ablaufe angepasst
werden, damit im Alltag alles reibungslos funktioniert?

Gerade fur Unternehmer lohnt sich ein prifender Blick. Mit der nun dauerhaft geltenden
Umsatzsteuersenkung fir Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, neuen Vorgaben rund um
Bewirtungsbelege in Zeiten der E-Rechnung, verbesserten Abschreibungsmodellen oder der
vollstandigen Rickkehr der Agrardieselriickerstattung gibt es gleich mehrere Punkte, die sich auf den
betrieblichen Alltag auswirken.

Auch Arbeitgeber stehen vor Anpassungen. Der Mindestlohn steigt erneut, wodurch sich ebenfalls die
Grenze fir Mini-Jobs erhdht. Auch Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte und steuerfreie
Forderungen bei der betrieblichen Altersversorgung verandern sich. Neue Regeln betreffen zudem die
Elektromobilitdt, die digitale Meldung privater Krankenversicherungsbeitrage und ausgeweitete
Sofortmeldepflichten flir neue Risikobranchen wie Friseur- und Kosmetiksalons.

Und selbstverstandlich kommen auch Arbeitnehmer nicht zu kurz. So haben Mini-Jobber die
Maoglichkeit, ihren in der Vergangenheit erklarten Verzicht auf Rentenversicherungspflicht einmalig
riickgangig zu machen. Regelaltersrentner kénnen durch das frisch beschlossene Aktivrentengesetz
bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen und fur den Weg zur Arbeit kommt ab 2026 fur alle
Arbeitnehmer eine héhere Entfernungspauschale zum Ansatz.

Positiv flr alle Steuerpflichtigen sind ein hdherer Grundfreibetrag und verbesserte
Abzugsmadglichkeiten bei Unterhaltsleistungen, mehr Unterstiitzung fiir Familien durch héhere
Kinderfreibetrdge und mehr Kindergeld, hdhere Freibetrdge fur Ehrenamtliche, erweiterte
Moglichkeiten bei Parteispenden sowie die schrittweise Umstellung auf elektronische
Steuerbescheide.

Wir wiinschen lhnen ein frohes und gesundes neues Jahr mit vielen schénen Momenten und
guten Ideen. Aber zunachst einmal wiinschen wir lhnen eine informative Lektiire.
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Was Unternehmer 2026 wissen miissen

Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Restaurationsleistungen

Seit dem 1. Januar 2026 ist flr Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen dauerhaft der ermafigte
Umsatzsteuersatz von 7 Prozent anzuwenden. Die seit Corona diskutierte Absenkung wurde damit
endgultig entfristet. Flr Getranke verbleibt es beim allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent.

Fir die Silvesternacht 2025/2026 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) zugelassen, dass
Restaurantleistungen in dieser Nacht zur Vereinfachung durchgehend mit dem Regelsteuersatz von 19
Prozent Umsatzsteuer behandelt werden dirfen. Diese Vereinfachung ist jedoch bei
Silvesterveranstaltungen zum Pauschalpreis regelmaRig nicht sinnvoll. Besser ware es hier die
allgemeinen Grundsatze anzuwenden, um die regelmafig erst am 1. Januar 2026 endende
Veranstaltung hinsichtlich des Speiseanteils einheitlich mit dem dann geltenden ermaRigten
Umsatzsteuersatz von 7 Prozent abzurechnen. Eine Aufteilung in unterschiedliche Steuersatze kommt
hingegen nur in Betracht, wenn echte, getrennt vereinbarte Teilleistungen mit eigener Abrechnung
vorliegen oder wenn die Leistungen einzeln abgerechnet werden.

AuRRerdem wurden die beiden pauschalen Aufteilungsmoglichkeiten flir Kombiangebote angepasst. Fur
die Aufteilung von Pauschalpreisen bei Kombiangeboten aus Speisen inklusive Getranken (z. B. Buffet,
All-inclusive-Angeboten) wird es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn der auf die
Getranke entfallende Entgeltanteil pauschal mit 30 Prozent des Pauschalpreises angesetzt wird.
Ebenfalls wird es nicht beanstandet, wenn bei Kombiangeboten (Business-Package etc.) der auf die
dort erfassten Leistungen entfallende Entgeltanteil pauschal mit 15 Prozent des Entgeltes angesetzt
wird.

Vorgaben fiir Bewirtungsbelege in Zeiten der E-Rechnung

Die Finanzverwaltung hat in einem aktuellen Schreiben ihre Vorgaben zu Bewirtungskosten prazisiert.
Gerade vor dem Hintergrund der E-Rechnung sollten Unternehmer jetzt prifen, ob ihre Ablaufe bei
Geschaftsessen den neuen Anforderungen entsprechen.

Flahrt ein Restaurant keine offene Ladenkasse, sondern nutzt ein elektronisches Kassensystem,
bendtigen Unternehmer einen maschinell erstellten, elektronisch aufgezeichneten und mit einer
Sicherheitseinrichtung abgesicherten Kassenbon. Handschriftiche oder nicht ordnungsgemafd
aufgezeichnete Belege konnten den Betriebsausgabenabzug fiir die Bewirtungskosten gefahrden.
Wichtig ist auRerdem, dass die Leistungsbeschreibung im Beleg exakt ist, also nicht nur ,Speisen und
Getranke®, sondern zum Beispiel ,Mittagsmeni® oder ,Buffet Business Lunch®.

Die Finanzverwaltung aufert sich auch zur Art und Weise der digitalen Belege. Rechnungen diirfen als
E-Rechnung oder in einem anderen elektronischen Format vorliegen. Papierbelege kdnnen eingescannt
werden. Der erganzende Bewirtungsbeleg mit Anlass, Teilnehmern, Ort, Datum und Betrag kann
ebenfalls digital erstellt oder digital unterschrieben werden. Voraussetzung ist eine revisionssichere
Ablage, bei der spatere Anderungen erkennbar bleiben. Dabei miissen Rechnung und Bewirtungsbeleg
eindeutig miteinander verknupft sein, etwa Uber eine Belegnummer oder ein Dokumenten-
managementsystem.

Agrardieselriickerstattung wieder in voller Hohe

Viele Betriebe der Landwirtschaft arbeiten noch mit Diesel, der einen groflen Kostenblock fiir viele
Betriebe darstellt. Einen Teil der Energiesteuer auf den Diesel kénnen Landwirte durch die
Agrardieselrickerstattung zurtickerhalten. Der ,volle* Erstattungssatz liegt bei 21,48 Cent je Liter. Er
wird nachtraglich fur die im Kalenderjahr verbrauchten Liter beantragt und ausgezahlt.

Bis 29. Februar 2024 lag die Entlastung bei 21,48 Cent je Liter. Vom 1. Marz 2024 bis 31. Dezember
2024 sank sie auf 12,888 Cent je Liter. Ab 1. Januar 2025 erfolgte eine weitere Absenkung auf 6,444
Cent je Liter.

Ab dem 1. Januar 2026 wird wieder die volle Agrardieselriickvergitung von 21,48 Cent je Liter gewahrt.
Zusatzlich wurden die dem Gasol gleichgestellten Energieerzeugnisse (z.B. HVO - Hydrierte
Pflanzendle) mit einbezogen. Fir Imkereien gilt weiterhin eine Sonderregel: Es wird eine Entlastung fur
hochstens 15 Liter Gasol je Bienenvolk pro Jahr gewahrt.
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Hohere Abschreibungen auch im Jahr 2026 nutzen

Mit dem Investitionsbooster wurden die degressive Abschreibung seit Juli 2025 wieder eingefiihrt. Fur
bewegliche Wirtschaftsguter des Anlagevermdgens, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar
2028 angeschafft oder hergestellt worden sind, kann anstelle der linearen Abschreibung die degressive
Abschreibung in Anspruch genommen werden. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf hdchstens
das Dreifache der linearen Abschreibung betragen und 30 Prozent nicht Gbersteigen.

Neu eingefiihrt wurde auch eine spezielle Abschreibung fir reine Elektrofahrzeuge, die im Zeitraum von
Juli 2025 bis Dezember 2027 neu angeschafft werden. Sie gilt fir alle Fahrzeuge unabhangig von ihrer
Fahrzeugklasse und damit neben Personenkraftwagen insbesondere auch fir Elektronutzfahrzeuge,
Lastkraftwagen und Busse.

Im Jahr der Anschaffung ist eine Abschreibung in Hohe von 75 Prozent moglich, 10 Prozent im ersten
darauffolgenden Jahr, jeweils 5 Prozent im zweiten und dritten darauffolgenden Jahr, 3 Prozent im
vierten darauffolgenden Jahr und 2 Prozent im fiinften darauffolgenden Jahr. Eine Kumulierung mit
Sonderabschreibungen und ein Wechsel der Abschreibungsart sind nicht zulassig.

Anderungen bei Gewinnen aus Anteilsverkiufen

Steuerpflichtige konnen Gewinne aus der Veraulierung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bis zu
einem Betrag von 500.000 Euro auf andere Wirtschaftsguter tbertragen, so dass die Versteuerung der
stillen Reserven erst spater erfolgt. Eine Ubertragung ist moéglich auf:

e dieim Wirtschaftsjahr der VeraufRerung oder in den folgenden zwei Wirtschaftsjahren angeschafften
Anteile an Kapitalgesellschaften oder

e dieim Wirtschaftsjahr der Verauferung oder in den folgenden zwei Wirtschaftsjahren angeschafften
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgiiter oder

e auf die im Wirtschaftsjahr der VerauRBerung oder in den folgenden vier Wirtschaftsjahren
angeschafften oder hergestellten Gebaude

Mit dem Standortférdergesetz soll die maligebliche Grenze deutlich angehoben werden. Statt bisher
500.000 Euro sollen kiinftig bis zu 2.000.000 Euro Gewinn in neue beglnstigte Wirtschaftsglter
Ubertragen werden kénnen. Das Gesetz wurde vom Bundestag verabschiedet. Die Zustimmung des
Bundesrates steht noch aus.

Was Arbeitgeber 2026 wissen mussen

Neue Grenzen fiir Mindestlohn und Mini-Jobber

Seit dem 1. Januar 2026 gilt der allgemeine Mindestlohn von 13,90 Euro brutto je Arbeitsstunde.
Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn gibt es fiir bestimmte Personengruppen, wie Jugendliche
unter 18 Jahre, Auszubildende, bestimmte Praktikanten und ehrenamtlich Tatige. Ausnahmen bestehen
weiterhin, soweit ein branchenspezifischer Tarifvertrag besteht, der eine hdhere Vergitung vorsieht.

Seit dem 1. Oktober 2022 ist die sogenannte Geringfligigkeitsgrenze (Mini-Job) dynamisch ausgestaltet
und erhoht sich automatisch mit jeder Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns. Bei einer geringfligig
entlohnten Beschaftigung darf das regelmallige monatliche Arbeitsentgelt im Durchschnitt einer
Jahresbetrachtung ab Januar 2026 den Wert von 603 Euro nicht Ubersteigen, bei einer durchgehenden
mindestens 12-monatigen Beschaftigung ist also maximal ein Entgelt von
7.236 Euro zuldssig. Ein gelegentliches bzw. unvorhersehbares Uberschreiten der
Geringfligigkeitsgrenze in nicht mehr als zwei Kalendermonaten innerhalb eines Zeitjahres ist
unschadlich und 16st keine Versicherungspflicht aus. Dabei darf jedoch die unvorhersehbare Zahlung
zusammen mit dem laufenden Arbeitsentgelt flir den Kalendermonat das Doppelte der
Geringfugigkeitsgrenze, d. h. aktuell 1.206 Euro, nicht Gbersteigen.

Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung steigen

Auch im Jahr 2026 steigen die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung an. Die
Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung betragt im Jahr 2026
bundeseinheitlich 69.750 Euro, wahrend die Versicherungspflichtgrenze auf 77.400 Euro ansteigt.
Arbeitnehmer, die oberhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienen, kénnen sich privat
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krankenversichern und sind dann von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung
befreit. Fur die Rentenversicherung gilt im Jahr 2026 eine bundeseinheitliche Beitrags-
bemessungsgrenze von 101.400 Euro.

Die Bezugsgrdle, die unter anderem Grundlage fur die Festsetzung des Mindestbeitrags fir freiwillige
Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und fir die Beitragsberechnung von
versicherungspflichtigen Selbstandigen in der gesetzlichen Rentenversicherung von Bedeutung ist,
steigt auf 47.460 Euro. Die Einkommensgrenze fur die beitragsfreie Familienversicherung steigt auf
565 Euro.

Beitrage zur Sozialversicherung

Im Jahr 2026 bleiben die Beitragssatze zur Rentenversicherung (18,6 Prozent), zur
Arbeitslosenversicherung (2,6 Prozent) und zur Krankenversicherung (14,6 Prozent) stabil. Jedoch
erhoht sich der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung auf 2,9
Prozent. In der Regel wird jedoch ein kassenindividueller Zusatzbeitragssatz angewendet. Der Beitrag
zur Pflegeversicherung betragt fur Eltern mit einem Kind weiterhin 3,6 Prozent. Fur Eltern mit mehreren
Kindern erfolgt eine entsprechende Staffelung der Abschlage bzw. fiir Kinderlose ein Zuschlag von 0,6
Prozent.

Steuerlich geférderte Beitrage zur betrieblichen Altersversorgung dndern sich

Viele Arbeitgeber bieten eine betriebliche Altersversorgung an, um ihren Mitarbeitern eine hohere
finanzielle Absicherung im Alter zu ermdglichen. Jahrlich kénnen Beitrage in Héhe von 8 Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei in eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine
Direktversicherung eingezahlt werden. Dabei bleiben die Beitrdge bis zu 4 Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze auch sozialversicherungsfrei. Fir 2026 bedeutet dies: Steuerfrei eingezahlt
werden kénnen Beitrdge bis zu 8.112 Euro (8 Prozent von 101.400 Euro), wovon 4.056 Euro
sozialversicherungsfrei sind.

Sachbezugswerte werden ebenfalls angepasst

Mahlzeiten, die ein Arbeitgeber arbeitstaglich unentgeltlich oder verbilligt an seine Arbeithehmer abgibt,
sind Arbeitslohn. Sie werden jedoch nicht mit dem tatsachlichen Wert der Mahlzeit lohnbesteuert und
verbeitragt, sondern nur in Hohe der geringeren amtlichen Sachbezugswerte. Im Jahr 2026 ist eine
Kantinenmahlzeit (Mittag- bzw. Abendessen) mit 4,57 Euro anzusetzen. Ein Frihstlick wird mit
2,37 Euro berticksichtigt. Fur freie Unterkunft beim Arbeitgeber betragt der Sachbezugswert fiir einen
Beschaftigten 285,00 Euro monatlich. Bei Uberlassung einer Wohnung ist jedoch der ortsiibliche
Mietpreis anzusetzen. Kann dieser nicht ermittelt werden, dirfen 5,01 Euro pro Quadratmeter bzw.
4,10 Euro bei einfacher Ausstattung als Sachbezug angesetzt werden.

Neue Grenzen fiir kurzfristige Beschiftigungen in der Landwirtschaft

Viele Landwirte sind gerade bei der Ernte auf die Hilfe von Saisonarbeitskraften angewiesen. Diese
fielen unter die Regelungen fur kurzfristige Beschaftigungen, wenn die Beschaftigung innerhalb eines
Kalenderjahres auf langstens drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt war. Um den
Selbstversorgungsgrad mit landwirtschaftlichen Produkten in Deutschland zu erhéhen, werden die
zeitlichen Grenzen der kurzfristigen Beschaftigung ab dem Jahr 2026 mit Riicksicht auf den besonderen
Bedarf der Landwirtschaft an Saisonbeschaftigten fir landwirtschaftliche Betriebe auf 90 Arbeitstage
oder 15 Wochen verlangert.

Die Regelung zielt nur auf den landwirtschaftlichen Betrieb ab. Sie gilt zum Beispiel nicht fir einen
daneben bestehenden Beherbergungsbetrieb des gleichen Unternehmens.

Begiinstigungen fiir Elektromobilitat

Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern ein Firmenfahrzeug auch fir die private Nutzung zur Verfligung
stellen, mussen bereits seit Juli 2025 eine Neuerung beachten. Fur reine Elektro- und
Brennstoffzellenfahrzeuge, die zwischen 2019 und Ende 2030 angeschafft werden, ist fur die
Berechnung des geldwerten Vorteils in der Lohnabrechnung nur ein Viertel des Bruttolistenpreises
anzusetzen. Bisher galt das nur, wenn der Listenpreis des Fahrzeugs héchstens 70.000 Euro betrug.
Um Elektromobilitat weiter zu férdern, wurde diese Grenze ab Juli 2025 auf 100.000 Euro angehoben.

Rundschreiben 01/2026 - Stand: 07.01.2026 - Seite 4



ETL | Steuerberatung

Damit kommen kinftig auch hdherwertige Elektro-Firmenwagen in den Genuss der reduzierten
Besteuerung.

Auch beim Ladestrom fiir den Elektro-Firmenwagen missen Arbeitgeber Anderungen beachten. Ladt
der Arbeithehmer den Firmenwagen zu Hause selbst auf, konnten Arbeitgeber bis Ende 2025
monatliche Pauschalen zwischen 15 und 70 Euro erstatten. Dies ist ab 2026 nicht mehr mdglich. Der
Auslagenersatz orientiert sich ab dem Jahr 2026 am tatsachlich nachgewiesenen Ladestrom. Der
Stromverbrauch des Elektro-Firmenwagens muss somit Uber eine Wallbox oder Steckdose mit
separatem Zahler erfasst werden.

Anschlieltend gibt es zwei Moglichkeiten, den steuerfreien Auslagenersatz zu berechnen:
1. Tatsachlicher Strompreis

Grundlage fur den Auslagenersatz ist der individuelle Stromtarif des Arbeitnehmers, einschliellich eines
anteiligen Grundpreises.

2. Strompreispauschale auf Basis eines Durchschnittspreises

Alternativ kann ein Durchschnittspreis pro Kilowattstunde genutzt werden, den das Statistische
Bundesamt verdffentlicht. MaRRgeblich ist der Gesamtstrompreis des ersten Halbjahres des Vorjahres
fur Haushalte mit einem Jahresverbrauch zwischen 5.000 und unter 15.000 Kilowattstunden. Dieser
betragt fir das Jahr 2026 beispielsweise 0,34 Euro je Kilowattstunde.

Arbeitgeber missen also zeitnah die Lohnabrechnung umstellen sowie gegebenenfalls Vereinbarungen
mit den Arbeithehmern anpassen.

Beitrdge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung werden digital gemeldet

Seit Januar 2026 hat sich das Verfahren geandert, wie Beitrdge zu einer privaten Kranken- und
Pflegepflichtversicherung beim Lohnsteuerabzug berlcksichtigt werden. Arbeitnehmer missen keine
Papierbescheinigungen mehr vorlegen, sondern die privaten Versicherungen melden die
entsprechenden Monatsbetrage direkt an das Bundeszentralamt fiir Steuern. Der Arbeitgeber ruft diese
Daten Uber das ELStAM-Verfahren ab.

Versicherungsnehmer haben zwar das Recht, dieser elektronischen Ubermittlung fiir die Zukunft zu
widersprechen. Das fuhrt jedoch dazu, dass die Beitrage nicht mehr steuerfrei sind und monatlich mehr
Lohnsteuer einbehalten wird. Eine Korrektur ist dann erst im Rahmen der Einkommensteuererklarung
moglich. Aulerdem kdnnen dadurch weitere Sozialversicherungsbeitrage entstehen fur die es kein
entsprechendes Erstattungsverfahren, wie bei der Einkommensteuer gibt.

Hinweis: Papierunterlagen kdnnen nur in bestimmten technischen Ausnahmefallen genutzt werden,
nicht aber, wenn Arbeitnehmer freiwillig der elektronischen Ubermittlung widersprechen.

Sofortmeldungen ab 2026 auch fiir Friseur, Kosmetikstudio und Co.

Die Regierung Uberarbeitet mit dem Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der
Schwarzarbeitsbekdmpfung den Katalog der sogenannten Risikobranchen. Klassische Bereiche wie
Baugewerbe, Gebaudereinigung, Gastronomie, Logistik oder Fleischwirtschaft bleiben stark im Fokus,
weil hier erfahrungsgemal ein hohes Risiko fir Schwarzarbeit, Mindestlohnverst6Re und
Scheinwerkvertrage besteht.

Neu hinzu kommen Friseur- und Kosmetiksalons. Flr diese Betriebe bedeutet das insbesondere
strengere Melde- und Dokumentationspflichten. Beschaftigte missen ausdricklich dariber informiert
werden, dass sie bei Kontrollen einen amtlichen Lichtbildausweis mit sich fiihren missen.

Die wachsende Bedeutung von Plattform- und App-Modellen spiegelt sich ebenfalls wider.
Plattformbasierte Lieferdienste, etwa Fahrradkuriere fiir Essenslieferungen, werden ausdricklich in die
Logistikbranche einbezogen. Im Gegenzug werden die Forstwirtschaft und das klassische
Fleischerhandwerk aus dem Katalog gestrichen.

Dies bedeutet, dass sich ab 2026 die Liste der betroffenen Branchen fiir die Sofortmeldepflicht bei der
Rentenversicherung entsprechend andert. Denn Arbeitgeber in bestimmten Branchen missen den
Beginn eines Beschaftigungsverhaltnisses spatestens am ersten Arbeitstag bei der Deutschen
Rentenversicherung melden.
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Was Arbeithehmer 2026 wissen mussen

Mehr Flexibilitat bei der Rentenversicherung fiir Mini-Jobber

Mini-Jobber sind grundsatzlich rentenversicherungspflichtig und zahlen einen Eigenbeitrag von 3,6
Prozent des Entgelts an die Rentenversicherung. Auf Antrag war eine Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht méglich. Diese Entscheidung war jedoch endgultig. Ab Juli 2026 haben
Mini-Jobber mehr Flexibilitat.

Mini-Jobber, die sich in der Vergangenheit von der Rentenversicherungspflicht haben befreien lassen,
kdnnen diese Entscheidung einmalig rickgangig machen. Der Antrag auf Aufhebung der Befreiung ist
schriftlich oder elektronisch beim Arbeitgeber abzugeben. Er gilt fur alle geringflugigen Beschaftigungen,
die der Arbeitnehmer auslbt. Die Aufhebung der Befreiung gilt dann ab dem Monat nach der
Antragstellung, sofern die Einzugsstelle nicht innerhalb eines Monats widerspricht.

Wichtig: Eine erneute Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist dann fiir das gleiche
Beschaftigungsverhaltnis nicht mehr moglich.

Aktivrente soll langeres Arbeiten attraktiv machen

Die Aktivrente ist keine neue Rentenart, sondern ein steuerlicher Freibetrag, der das Weiterarbeiten von
Rentnern steuerlich attraktiver machen soll. Er richtet sich an Arbeithehmer, die die gesetzliche
Regelaltersgrenze  erreicht haben und weiter in einem sozialversicherungspflichtigen
Beschéftigungsverhaltnis arbeiten. Die Altersgrenze liegtim Jahr 2026 bei 66 Jahren und zwei bzw. vier
Monaten. Es kommt nicht darauf an, ob bereits eine Altersrente ausgezahlt wird oder der Rentenbeginn
noch aufgeschoben ist.

Obwohl dies in der parlamentarischen Diskussion immer wieder gefordert wurde, bis hin zu
verfassungsrechtlichen Bedenken, kdénnen bestimmte Personengruppen den Freibetrag nicht in
Anspruch nehmen. Dazu gehéren Mini-Jobber, Selbstadndige sowie Beschéftigte, die nur
Versorgungsbeziige oder eine Pension erhalten, aber keine zusatzliche sozialversicherungspflichtige
Tatigkeit mehr ausiben.

Wer die Voraussetzungen erfiillt, kann jahrlich einen Freibetrag von bis zu 24.000 Euro (2.000 Euro
monatlich) in Anspruch nehmen. Die Steuerbefreiung kann bei mehreren Arbeitsverhaltnissen nur bei
einem Arbeitgeber angewendet werden. Eine Aufteilung des Freibetrags auf verschiedene
Arbeitsverhaltnisse ist ausdricklich ausgeschlossen.

Die Einkiinfte aus der Aktivrente unterliegen auch nicht dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, die
steuerfreien Betrage erhohen nicht indirekt den Steuersatz auf andere Einkiinfte, wie Rente oder weitere
steuerpflichtige Lohneinkiinfte.

Damit moglichst viele Rentner problemlos weiterarbeiten konnen, wurden mit dem Rentenpaket auch
die Befristungsmdglichkeiten von Arbeitsvertragen angepasst. Bislang war eine Befristung eines
Arbeitsvertrages nicht zuldssig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder
unbefristetes Arbeitsverhaltnis bestanden hatte.

Dieses Anschlussverbot wurde fiir Personen nach Erreichen der Regelaltersgrenze aufgehoben. Damit
ist in diesen Fallen ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhaltnis unter folgenden Voraussetzungen
moglich:

. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer hat die Regelaltersgrenze erreicht;

. der einzelne sachgrundlos befristete Arbeitsvertrag Uberschreitet nicht die Gesamtdauer von
zwei Jahren bei hochstens dreimaliger Verlangerung;
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. die Dauer sachgrundlos befristeter Arbeitsvertrage mit demselben Arbeitgeber Gberschreitet
insgesamt eine Hochstdauer von acht Jahren nicht und es werden maximal zwolf
sachgrundlos befristete Arbeitsvertrage mit demselben Arbeitgeber geschlossen.

Ab 2026 betragt die Entfernungspauschale 0,38 Euro fiir jeden

Far den Weg zur Arbeit entstehen Kosten — sei es das Benzin und die Abnutzung beim Pkw oder die
Ticketkosten im offentlichen Nahverkehr. Damit Finanzamt und Steuerpflichtige nicht in einem
Belegberg versinken, hat der Gesetzgeber einen pauschalierten Kostenersatz geschaffen — die
Entfernungspauschale. Sie wird fir den einfachen Weg zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
gewahrt und gilt unabhangig davon, ob Arbeitnehmer mit dem Auto, der Bahn, dem Fahrrad oder in
einer Fahrgemeinschaft unterwegs sind.

Bislang erfolgte eine Staffelung der Kilometersatze, je nach Entfernung zur Arbeit. So konnten bis Ende
2025 fir die ersten 20 Kilometer 0,30 Euro je Entfernungskilometer angesetzt werden und ab dem 21.
Kilometer 0,38 Euro. Seit dem 1. Januar 2026 diirfen einheitlich 0,38 Euro pro Entfernungskilometer als
Werbungskosten angesetzt oder vom Arbeitgeber pauschalversteuert erstattet werden.

Wird nicht der eigene Pkw oder ein Firmenwagen genutzt, gilt eine jahrliche Hochstgrenze von 4.500
Euro fur die Entfernungspauschale. Héhere Werbungskosten sind dann nur mdéglich, wenn statt der
Pauschale die tatsachlichen Kosten nachgewiesen werden kénnen.

Gewerkschaftsbeitrage zukiinftig zusatzlich als Werbungskosten abzugsfahig

Mit dem Steueradnderungsgesetz 2025 wurde eine Vorschrift eingefuhrt, die es Arbeithehmern ab dem
Jahr 2026 erlaubt, ihre Gewerkschaftsbeitrage zusatzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag (1.230 Euro)
als Werbungskosten anzusetzen. Dadurch mdchte der Gesetzgeber sicherstellen, dass sich diese
Beitrage bei jedem Gewerkschaftsmitglied steuerlich konkret auswirken, wenn sie ansonsten von den
Pauschbetragen erfasst wiirden.

Neue Obergrenze fiir doppelten Haushalt im Ausland

Als Unterkunftskosten fiir eine doppelte Haushaltsfihrung kénnen im Inland die tatsachlichen
Aufwendungen fir die Nutzung der Unterkunft angesetzt werden, héchstens jedoch 1.000 Euro im
Monat. Fur Unterkunftskosten bei einer doppelten Haushaltsfihrung im Ausland gab es bislang keine
konkrete Grenze. Die Finanzverwaltung hatte die Auffassung vertreten, dass Unterkunftskosten in
tatsachlicher Héhe als notwendig gelten, soweit sie die ortsiibliche Miete fir eine durchschnittliche
Wohnung (bis 60 Quadratmeter) am Beschaftigungsort nicht tibersteigen.

Der BFH forderte jedoch eine Einzelfallprifung, welche Unterkunftskosten im Ausland notwendig sind.
Die Finanzverwaltung hat auf dieses Urteil mit einer Gesetzesanderung reagiert, denn die geforderte
Einzelfallpriifung sei im Massenverfahren, insbesondere bei Auslandssachverhalten, nicht praktikabel.

Fir doppelte Haushaltsfihrung im Ausland kénnen daher ab 2026 die tatsachlich entstehenden
Unterkunftskosten als Werbungskosten angesetzt werden, maximal jedoch 2.000 Euro pro Monat. In
dieser Grenze sind alle fur die Unterkunft oder Wohnung entstehenden Aufwendungen enthalten. Fur
Dienst- und Werkswohnungen richtet sich der Werbungskostenabzug jedoch weiterhin nach den
tatsachlichen Gegebenheiten, ohne starre monatliche Obergrenze.

Was 2026 fur alle Steuerpflichtigen wichtig ist

Grundfreibetrag und Abzug fiir Unterhaltsaufwendungen erhéhen sich

Der Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro. Bis zu diesem Betrag fallt fir Steuerpflichtige keine
Steuer auf ihr Einkommen an. Parallel erhéht sich der Hochstbetrag flir den Abzug von
Unterhaltsaufwendungen als aulergewohnliche Belastung auf 12.348 Euro. Wer also etwa
unterhaltsberechtigte Angehorige unterstitzt, kann diese Zahlungen bis zu dieser Grenze steuerlich
ansetzen, sofern die Ubrigen Voraussetzungen vorliegen.
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Entscheidend ist bereits seit dem 1. Januar 2025 der Zahlungsweg: Geldleistungen werden nur noch
berlcksichtigt, wenn sie per Bankiiberweisung auf ein Konto der unterhaltenen Person flielRen.
Barzahlungen oder Zahlungen Uber Dienste ohne klare Kontozuordnung erkennt das Finanzamt nicht
mehr an. Uberweisungen (iber einen Zahlungsdienstleister sind méglich, solange das Geld auf ein
Bankkonto des Unterhaltsempfangers gelangt und der Zahlungsvorgang nachvollziehbar ist.
Problematisch sind dagegen Zahlungen in eine ,digitale Geldbdérse®, bei denen Betrage nur an eine
Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse gesendet werden. Fehlt eine eindeutige Kontozuordnung, wird
der Abzug in der Regel versagt.

Uberweisungen auf ein fremdes Konto sind grundséatzlich nicht begiinstigt. Eine Ausnahme gibt es nur,
wenn der Steuerpflichtige direkt eine nachgewiesene Verbindlichkeit der unterstitzten Person bezahilt,
etwa die Miete.

Kinderfreibetrag und Kindergeld steigen

Auch im Jahr 2026 dirfen sich Familien freuen. Das Kindergeld steigt von 255 Euro auf 259 Euro pro
Monat und Kind. Gleichzeitig werden die Kinderfreibetrdge angehoben. Der Kinderfreibetrag betragt
2026 pro Elternteil 3.414 Euro. Zusammen mit dem Freibetrag fir Betreuungs-, Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf von 1.464 Euro pro Elternteil ergeben sich fir zwei Elternteile insgesamt 9.756 Euro
an Kinderfreibetragen je Kind.

Im Einkommensteuerbescheid priift das Finanzamt automatisch, ob das bereits ausgezahlte Kindergeld
oder der Ansatz der Kinderfreibetrage fir die Eltern glinstiger ist. Ein zusatzlicher Antrag ist nicht
erforderlich

Steuerpflichtiger Anteil der Alterseinkiinfte steigt

Auch im Jahr 2026 steigt der Prozentsatz fur den steuerpflichtigen Anteil der Alterseinkiinfte. Bei
Neurentnern des Jahres 2026 betragt der steuerpflichtige Anteil an den Alterseinkiinften somit
84 Prozent. Damit sind nur 16 Prozent der Bruttorente des ersten (vollen) Rentenjahres steuerfrei. Alle
kinftigen Rentenerhéhungen flieien zu 100 Prozent in die Besteuerung ein.

Hoéhere Freibetrage fiir Ehrenamtler

Das Engagement vieler Menschen in Sportvereinen, Kirchengemeinden oder anderen gemeinnutzigen
Einrichtungen wird ab dem Jahr 2026 besser steuerlich gefordert.

Die Ubungsleiterpauschale steigt ab 2026 von 3.000 Euro auf 3.300 Euro im Jahr. Sie gilt zum Beispiel
fur Trainer im Sportverein, Chorleiter, Nachhilfelehrer oder Personen, die kranke oder alte Menschen
betreuen. Die Ehrenamtspauschale erhéht sich von 840 Euro auf 960 Euro im Jahr. Sie betrifft vor allem
Tatigkeiten in Verwaltung und Organisation, etwa als Vereinsvorstand, Kassierer oder Platzwart.

Wichtig ist die Abgrenzung. Wahrend die Ubungsleiterpauschale auf bestimmte pédagogische,
pflegende oder kinstlerische Tatigkeiten begrenzt ist, ist die Ehrenamtspauschale breiter anwendbar,
dafir aber niedriger. Beide Freibetrage kdnnen nebeneinander genutzt werden, allerdings nur fir
unterschiedliche Tatigkeiten.

Steuerlicher Abzug fiir Parteispenden verdoppelt sich

Angesichts der Unentbehrlichkeit von Parteien fur die Funktionsfahigkeit der demokratischen
Staatsordnung ist das Engagement der Bilrger nach Ansicht des Gesetzgebers besonders
forderungswirdig. Aus diesem Grund wird eine ,inflationsbedingte® Anpassung der Héchstbetrage von
Zuwendungen an politische Parteien vorgenommen.

Steuerpflichtige kénnen Zuwendungen an politische Parteien i.S.d. § 2 PartG auf verschiedenen Wegen
steuerlich bertcksichtigen. Fir Zuwendungen bis 3.300 Euro (6.600 Euro bei Zusammenveranlagung)
ermafigt sich die tarifliche Einkommensteuer um 50 Prozent der gezahlten Zuwendungen (Spenden
bzw. Mitgliedsbeitrage), hdchstens jedoch um 1.650 Euro (3.300 Euro). Die Zuwendungen mindern also
zur Halfte direkt die zu zahlende Steuer. Ubersteigende Betréage kénnen nur als Sonderausgaben mit
individuellem Steuersatz in der Steuererklarung abgezogen werden, soweit dafir keine
Steuerermalligung gewahrt wurde, héchstens bis 3.300 Euro (6.600 Euro bei Zusammenveranlagung).
Damit wurden die Hochstbetrage im Vergleich zum Vorjahr also verdoppelt.
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Elektronische Steuerbescheide — Pflicht doch erst ab 2027

Kurz vor dem Jahresende 2025 hat die Bundesregierung die Reillleine gezogen. Laut Gesetz hatten ab
dem 1. Januar 2026 alle Steuerbescheide, bei denen die Steuererklarung elektronisch eingereicht
wurde, vom Finanzamt auch elektronisch an die Steuerpflichtigen Gbermittelt werden missen. Da die
Finanzverwaltung aber noch etwas Zeit fiir die technische Nachriistung bendtigt, wird die Pflicht fir das
Finanzamt auf 2027 verschoben.

Wer im Jahr 2026 seinen Steuerbescheid digital erhalten mdchte, kann weiterhin elektronisch seine
Einwilligung beispielsweise Uber das ELSTER-Portal erteilen. Der Steuerbescheid, der inhaltlich
identisch mit der Papierfassung ist, wird dann im ELSTER-Konto oder im Postfach einer
bevolimachtigten Person — zum Abruf bereitgestellt. Alle anderen Steuerpflichtigen erhalten nach
Auskunft des Bundesministeriums fiir Finanzen im Jahr 2026 weiterhin einen Papierbescheid.

Erst ab 1. Januar 2027 ist eine besondere Einwilligung zur elektronischen Bekanntgabe nicht mehr
erforderlich, wenn die Steuererklarung elektronisch tUbermittelt wird. Die Finanzverwaltung soll den
Steuerbescheid in diesen Fallen grundsatzlich elektronisch bekannt geben. Wer ab 2027 weiterhin einen
Steuerbescheid in Papierform im Briefkasten haben mdchte, muss aktiv werden und beim Finanzamt
die Bekanntgabe per Post beantragen.

In der Praxis bedeutet das: Fristen laufen auch dann, wenn im Briefkasten kein Papierbescheid mehr
liegt, sondern der Bescheid nur elektronisch im Postfach bereitsteht. Wer seine Steuererklarung
elektronisch abgibt, sollte daher regelmaRig das ELSTER-Postfach im Blick behalten oder bewusst den
Papierbescheid wahlen.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Zietan & Kollgen Gera GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Ebelingstralle 8

07545 Gera

Telefon: 0365 804850
Fax: 0365 8004852

Die Erarbeitung des Rundschreibens erfolgt mit groRer Sorgfalt. Eine zietan-kollegen-gera@etl.de

Haftung kann hierfir jedoch nicht ibernommen werden.

Rundschreiben 01/2026 - Stand: 07.01.2026 - Seite 9



	01c:  
Zietan & Kollgen Gera GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Ebelingstraße 8
 
07545 Gera
 
Telefon: 0365 804850
Fax: 0365 8004852
zietan-kollegen-gera@etl.de


